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Ausfertigung 
          Öffentliche Bekanntmachung 

 
Feststellung der 1. Änderung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 
In dem Bodenordnungsverfahren „Leezen“, Gemeinde Leezen , Landkreis Parchim , wird hiermit die 
1. Änderung der Ergebnisse der Wertermittlung festgestellt. 
 
Gründe: 
Nachdem die Nachweisungen über die 1. Änderung der Ergebnisse der Wertermittlung zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten ausgelegen haben, die Ergebnisse den Beteiligten in einem Anhörungster-
min erläutert und begründete Einwendungen nicht erhoben worden sind, hat nunmehr ihre Feststel-
lung gem. § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in Verbindung mit § 32 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) zu erfolgen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Feststellung der 1. Änderung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb eines 
Monats - beginnend mit dem ersten Tag ihrer öffentlichen Bekanntmachung - Widerspruch beim Amt 
für Landwirtschaft Parchim, Lübzer Chaussee 12, 19370 Parchim eingelegt werden. 
 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung der Feststellung der 1. Änderung der Ergebnisse der Wertermittlung wird 
angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen sie keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
Gründe: 
Sie beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und soll vermeiden, dass 
durch Widersprüche der im öffentlichen Interesse und im Interesse der Mehrheit der Beteiligten 
liegende Fortgang des Bodenordnungsverfahrens gehemmt wird, wodurch für die Mehrheit der 
Beteiligten schwerwiegende Nachteile entstehen könnten, indem u.a. Vorarbeiten für die Zuweisung 
der Abfindungsgrundstücke nicht in dem Maße gefördert würden, wie es für den angestrebten Erfolg 
in wirtschaftlicher und landeskultureller Hinsicht nötig ist. 
 
Parchim, 5.5.2003 
 
Im Auftrag 
gez. Rosenthal     (LS) 
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